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Grundsolzerklörung zu menschenrechls- und umwellbezogenen Sorgfoltspflichten

1. Einleitung

Die Achtung von Menschenrechten ist für Conon von zentroler Bedeutung. Wir setzen
uns uneingeschrönkt dofür ein, Menschrechte und domit einhergehende
Umweltrechte im eigenen Geschöftsbereich sowie entlong der gesomten
Wertschöpfungskette zu wohren und zu ochten.

Dies spiegelt sich ouch in unserer Unternehmensphilosophie Kyoseiwider. Kyoseiisi dos
Bestreben, eine Gesellschofi zu schoffen, in der olle Menschen, unobhöngig von ihrer
Rosse, Religion oder Kultur, zusommen leben und orbeiten für dos Gemeinwohl. Wir
verfolgen dos Ziel, dos Glück und den Wohlstond der Menschen über die Gewinne
eines einzelnen Unternehmens oder einer Noiion zu stellen. Kyoseiist Ausdruck unseres
Engogements und unseres Strebens noch Respekt für Menschlichkeit und drückt die
Verpflichtung von Conon ous, die Menschenrechte zu respektieren und die
Moßnohmen zum Schutz der Menschenrechte in unsere betrieblichen Strotegien und
Verfohren einzubinden.

ln dieser Grundsotzerklörung legen wir unsere unternehmensweite Strotegie in Bezug
ouf Menschenrechte dor. Sie gilt für die Conon Deutschlond GmbH und die Conon
Business Center Dresden GmbH.

2. Verpflichtungen zu menschenrechllichen inlernolionqlen Stqndords

Conon orientiert slch on internotionolen Stondords und Rohmenwerken. Unsere
Stroiegie im Bereich Menschenrechte bosiert insbesondere ouf folgenden Richtlinien:

. Allgemeine Erklörung der Menschenrechte der vereinten Notionen. lnternotionoler Pokt über politische und bürgerliche Rechte der Vereinten
Notionen

. lnternotionoler Pokt über wirtschoftliche, soziole und kulturelle Rechte der
Vereinten Notionen

. Erklörung Über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der
lnternotionolen Arbeitsorgonisotion ( ILO)

. Leitprinzipien für Wirtschoft und Menschenrechte der Vereinten Notionen
(UNGPS)

. Zehn Prinzipien des UN Globol Compoct

. Leitsötze der Orgonisotion für wirtschoftliche Zusommenorbeit und Entwicklung
(OECD) für multinotionole Unternehmen

. Europöische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten

3. Prozessbeschreibung

Die Menschenrechtsstrotegie von Conon zielt dorouf ob, Risiken für
Menschenrechtsverletzungen vozubeugen oder zu minimieren sowie Verletzungen
von Menschenrechten zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmoß zu minimieren.
Zur Eneichung dieses Zieles hoben wir ongemessene Moßnohmen in unseren eigenen
Geschöftsbereich und in unsere Beschoffungsprozesse implementiert.
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3.1 Risikomonogement

Die ldentifikotion von Risiken und poienziellen Auswirkungen sowie dos Ergreifen
wirksomer Moßnohmen sind wesentliche Bestondteile der Umsetzung der
menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfolt. Dobei spielt die frühzeitige
Erkennung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken für ein effektives
Risikomonogementsystem eine wesentliche Rolle. Conon hot doher ein umfossendes
Risikomonogement im eigenen Geschöftsbereich und in der Lieferkette etobliert.
Effiziente Risikomonogement-Prozessstrukturen stellen den Erfolg unserer Moßnohmen
und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicher. Die Wirksomkeit oller
Moßnohmen des Risikomonogements kontrollieren wir regelmößig und onlossbezogen
und nehmen gegebenenfolls Anpossungen vor. Die Geschöftsleitung wird mindestens
einmol jöhrlich über dos Risikomonogement informiert. Dos Risikomonogement
gliedert sich in die Unterprozesse Risikoonolyse, Pröventionsmoßnohmen,
Beschwerdeverfohren, Abhilfemoßnohmen, Wirtaomkeitsprüfung sowie
Dokumentotion und Berichterstottung.

3.2 Vero nlworllic h keiten

Conon stellt die Einholtung der Menschenrechtsstrotegie intern durch klore Strukturen
und Verontwortlichkeiten sicher. Die Unternehmensleitung verontwortet die Einholtung
der Menschenrechtsstrotegie ouf strotegischer Ebene. Ein
Mensc henrechtsbeouftro gter ü berwocht dos Risikomo no gement.

3.3 Risikoonolyse

Conon versteht die Sorgfolt im Bereich Menschenrechte ols einen ondouernden
Prozess mit sich stetig veröndernden Rohmenbedingungen. Wir führen jöhrlich
umfossende und tiefgreifende Anolysen zut ldentifikotion potenzieller und
totsöchlicher negotiver Auswirkungen ouf Menschenrechte und Umwelt in unserem
Geschöftsbereich und bei unseren unmittelboren Zulieferern durch. Hierbei erfolgt
eine gonzheitliche Beurteilung unseres eigenen Geschöftsbereiches und unserer
unmittelboren Zulieferer ouf Bosis von lönder- und bronchenspezifischen Risikodoten,
Criticol News Monitoring sowie einer Bewertung der Nochholtigkeitsperformonce
unserer Zulieferer ouf Bosis von Frogebögen.

Außerdem konn es erforderlich sein, onlossbezogene Risikoonolysen durchzuführen,
wenn wir mit einer wesentlich verönderten oder wesentlich erweiterten Risikologe in
der Lieferkette durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines neuen
Geschöftsfeldes rechnen müssen.

ln einer initiolen Risikoonolyse wurden Risikofelder in unserem eigenen
Geschöftsbereich und bei unmittelboren Zulieferern identifiziert, die im Großteil der
Fölle folgenden Risikogruppen zuzuordnen sind:

. Missochtung von Arbeitsschutz und orbeitsbedingten Gesundheitsgefohren. Verstoß gegen dos Verbot der Ungleichbehondlung in Beschöftigung. Verstoß gegen dos Verbot des Vorentholtens eines ongemessenen Lohns. Missochtung der Koolitionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Recht ouf
Kollektivverhondlungen
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ldentifizierte Risiken unteziehen wir im Rohmen unseres Risikomonogements einer
Angemessenheitsprüfung und erhöhen unsere Ermittlungsbemühungen
qnlossbezogen.

3.4 Prövenlions- und Abhilfemoßnohmen

Um etwoigen Risiken effizient zu begegnen, setzen wir ouf dos Zusommenspiel
verschiedener ongemessener Pröventions- und Abhilfemoßnohmen.

Relevonte Pröventionsmoßnohmen im eigenen Geschöftsbereich sind:

. Veröffentlichung und Umsetzung dieser Grundsotzerklörung

. Benennung eines Menschenrechtsbeouftrogten zv Überwochung des
Risikomonogements

. Einholtung unseres Conon EMEA Code of Conduct. Weiterbildung undSensibilisierung von Mitorbeiter:lnnen

. Durchführung risikobosierter Kontrollmoßnohmen

. Durchsetzung einer Sonktionierung bei Verstößen

DorÜber hinous setzen wir folgende, ongemessene Pröventionsmoßnohmen bei
unmittelboren Zulieferern um:

. BerÜcksichtigung menschenrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen
bei der Auswohl neuer Zulieferer und deren vertrogliche Zusicherung. Einholung einer Grundsotzerklörung oder eines vergleichboren Dokuments. Verpflichtung von Zulieferern ouf den Conon EMEA Supplier Code of Conduct. Schulungen und Weiterbildungen zv Durchsetzung der vertroglichen
Zusicherungen

. Risikobosierte Kontrollmoßnohmen

lm eigenen Geschöftsbetrieb hoben die Abhilfemoßnohmen zur Verhinderung bzw.
Beendigung der Verletzung zu führen. Bei (drohenden) Verletzungen im
Geschöftsbereich unmittelborer Zulieferer wirken wir dorouf hin, doss diese
unvezÜglich zusommen mit den betroffenen Zulieferern einen
Korrekturmoßnohmenplon und zugehörigen Zeitplon zur Beendigung oder
Minimierung und zukünftigen Verhinderung der Verleizung erstellen und dessen
nochholtige Umsetzung überwochen. Bei mittelboren Zulieferern erstellen wir im Folle
einer substontiierten Kenntnis von einer (drohenden) Verletzung ein Konzept zur
Verhinderung, Beendigung oder Minimierung menschenrechtlicher oder
umweltbezogener Verletzungen und stellen dessen Umsetzung sicher.

3.5 Besc hwerdeverfohren

Conon ist sich bewusst, doss es trotz Sorgfolt im Bereich Menschenrechte zu Verstößen
kommen konn. Wir gewöhren Betroffenen in unserem eigenen Geschöftsbetrieb, bei
unseren Zulieferern und entlong unserer gesomten Lieferkette sowie betroffenen
Dritten einen vertroulichen Zugong zu unserem ongemessenen Beschwerdeverfohren
,,Speok Up", um Verstöße zu melden. Unser Beschwerdeverfohren kommunizieren wir
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intern und öffentlich ouf unserer Website und gehen ollen gemeldeten Anliegen
vertroulich noch.

3.6 Wirksomkeitsprüfu ng

Conon stellt mit den beschriebenen Moßnohmen seine Sorgfolt in Bezug ouf
Menschenrechte sicher. Globole Gegebenheiten und unser Geschöftsumfeld
befinden sich jedoch im stetigen Wondel. Doher überprüfen wir die Wirksomkeit oller
beschriebenen Moßnohmen jöhrlich sowie onlossbezogen und nehmen
gegebenenfolls Anpossungen vor. Hierbei gehören insbesondere Vor-Ort-Besuche
und Remote-Audits zu unseren etoblierten lnstrumenten. Die Achtung von
Menschenrechten sehen wir ols einen fortloufenden Prozess, in dem wir kontinuierlich
Verbesserungen onstreben.

3.7 Dokumenfotion und Berichterstoltung

Conon dokumentiert olle Aktivitöten zur menschenrechtlichen Sorgfolt im eigenen
Geschöftsbereich und in der Lieferkette und berichtet jöhrlich on dos deutsche
Bundesomt für Wirtschoft und Ausfuhrkontrolle über die festgestellten wesentlichen
menschenrechtlichen und umwelibezogenen Risiken sowie über Auswirkungen
unserer Geschöftstötigkeit innerholb unserer Lieferkeite. Dieser Bericht wird ouf unserer
lnternetseite veröffentlicht. Zudem erlöutern wir, welche Moßnohmen wir zut
Prövention und Abhilfe ergriffen hoben, wie wir deren Wirksomkeit bewerten und
welche Schlüsse wir im Sinne der kontinuierlichen Verbesseru ng unseres

dorous obleiten.
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